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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1970

Norm

ABGB §1375 B

ABGB §1497 II

Rechtssatz

Anerkennt der Schuldner nur einen Teil der Forderung und lehnt er die darüber hinausgehenden Ansprüche ab, kann

die Unterbrechung der Verjährung nur für den Teil der Forderung eintreten, den der Schuldner anerkennt.
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